
Anlage zum Vertrag zwischen der Pädagogischen Hochschule Zürich, der
Universität und der ETH Zürich betreffend das „Zürcher Hochschulinstitut für
Schulpädagogik und Fachdidaktik“ vom 15. August 2002

Mit Datum vom 24. August 2005 hat der Institutsrat des Zürcher Hochschulinstituts
für Schulpädagogik und Fachdidaktik ZHSF beschlossen, Artikel 3.10 des Vertrags
ersatzlos zu streichen. Artikel 3.10. lautete: „Die Leiterin oder der Leiter des
Departements Sek II der PHZH führt die Geschäftsstelle des Instituts. Die Geschäftsstelle
ist der Institutsleitung unterstellt.“

Mit Schreiben vom 26. August 2005 hat der Vorsitzende des Institutsrats diesen
Beschluss den drei Trägerhochschulen zur Kenntnis gegeben.

Für den Institutsrat des ZHSF
Der Vorsitzende:

Prof. Dr. Walter Furrer

Zürich, 19. September 2006


